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Eine Strafe ist (k)eine Strafe – 
Über die Uneindeutigkeit  

eines pädagogischen  
Begriffs

Über: Sophia Richter: Pädagogische Strafen 
– Verhandlungen und Transformationen . 
Weinheim: Beltz, 2018, ISBN:978-3-
7799-3768-5, 192 Seiten, 19,95 Euro 
(auch als E-Book)

Strafarbeiten, Eselecke, bloßstellen, schla-
gen, vor die Tür verweisen, Elternbriefe … 
Wenngleich einige Strafpraktiken wie kör-
perliche Züchtigung oder das An-die-Tafel-
Schreiben gesetzlich nicht (mehr) zulässig 
sind, ist der Schulalltag doch von etlichen 
Strafpraktiken geprägt. Eine Analyse ihres 
strategischen Einsatzes als Herrschaftstech-
nik innerhalb der Schule stellt nach wie vor 
weitestgehend eine Leerstelle erziehungs-
wissenschaftlicher Forschung dar. Insbe-
sondere dann, wenn sie nicht darauf abzielt, 
Formen gelingenden Unterrichts, didakti-
sche Konzepte und anderes, sondern eine 
machtkritische Analyse der institutionel-
len Rahmenbedingungen von Schule als 
gesellschaftliche Institution herauszuarbei-
ten, die Strafen im Kontext der Herstellung 
sozialer Ordnung, Abweichung und Aus-
schließung sowie der Reproduktion eines 
spezifischen Machttypus, den der Diszip-
lin, in den Blick nehmen (hierzu bspw. Pon-
gratz 1990 und Langer 2008). Neben der 
Frage der Erlaubnis und Angemessenheit 
von Strafen in der Schule, wabert jedoch 
auch aktuell unterschwellig die Forde-
rung nach Handlungsmöglichkeiten mit, 
um die verhaltensoriginelle Schülerschaft 
wieder in einen pädagogischen Griff zu 
bekommen. In welchen Griff eigentlich und 

durch was? Welches Verhalten auf Seiten 
der Schüler_innen muss sanktioniert wer-
den? Und auf das Ergreifen welcher Maß-
nahmen von Lehrer_innen erfolgen Sank-
tionen, da sie den Raum des Pädagogischen 
verlassen, grenzwürdig erscheinen oder aus 
dem Nichtpädagogischen kommen? Aktu-
elle Diskussionen nimmt Sophia Rich-
ter zum Anlass einer zweiteiligen Studie, 
in der sie das Verhältnis von Strafe und 
Pädagogik im Kontext der Schule einer-
seits und die Transformation der Deutun-
gen der Begriffe Strafe und Disziplin von 
1910 bis 2010 untersucht. Der erste, hier 
rezensierte Band „Pädagogisches Strafen. 
Verhandlungen und Transformationen“ 
fokussiert die Geschichte des gegenwär-
tigen Problems: Es zeigte sich für Sophia 
Richter während ihrer teilnehmenden 
Beobachtungen in vier fünften Klassen an 
zwei Ganztagsschulen „zahlreiche Prak-
tiken des Strafens und Bestraftwerdens“ 
(S.10). Ausgehend von dieser empirischen 
Allgegenwärtigkeit und Vielgestaltigkeit 
von Strafen in der beobachteten schuli-
schen Praxis konstatiert sie eine Differenz 
im Sprechen der Lehrkräfte über Strafen, 
die zwischen Strafe als notwendiger Maß-
nahme zum Erhalt von Disziplin und einer 
Problematisierung der konkreten Straf-
handlung (Nachsitzen, Vorsitzen, vor die 
Tür schicken, Trainingsraum u.A.) besteht. 
Strafen sind als konkrete Strafhandlung 
(Nachsitzen, Vorsitzen, vor die Tür schi-
cken, Trainingsraum u.A.) in den Erzäh-
lungen der Lehrkräfte sowohl notwendig 
(„ohne ginge es nicht“) als auch höchst 
problematisch („leider“). Die Differenz 
zwischen Strafhandlungen und Sprechen 
über Strafen sowie einer Gleichzeitigkeit 
von Notwendigkeit und Problematisie-
rung von Strafen in den Erzählungen der 
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Lehrkräfte, nimmt Richter als Ausgangs-
punkt einer historisch angelegten Studie. 
Sophia Richter konstatiert dabei, dass sich 
„Strafpraktiken in Schulen täglich beob-
achten lassen“, obgleich „sich demgegen-
über in der erziehungswissenschaftlichen 
Literatur seit über 40 Jahren nur vereinzelt 
Auseinandersetzungen zu dem Phänomen“ 
finden (S.11). Im Zentrum der Studie steht 
daher die historische Bearbeitung einer 
aus der gegenwärtigen schulischen Praxis 
gewonnenen Fragestellung, die eine syste-
matische und analytische Rekonstruktion 
theoretischer Debatten über das Verhält-
nis von Erziehung und Strafe notwendig 
macht (S.12). Die historische Studie geht 
im Zeitraum von 1910 bis 2010 sowohl 
Konjunkturen wie Bedeutungswandlun-
gen von Strafe als Vorgang und Begriff 
in erziehungswissenschaftlichem Debat-
ten nach. Im Mittelpunkt steht die Frage 
nach dem Verschwinden pädagogischer 
Strafen im Laufe der 1970er Jahre. Durch 
die Darstellung unterschiedlicher Zugänge 
und Grundpositionen, nämlich soziologi-
sche, rechtliche und psychologische, gelingt 
es Sophia Richter, einen umfangreichen 
Überblick über den Gegenstand zu geben 
und gleichzeitig entscheidende theoretische 
Positionen, wie beispielsweise die Michel 
Foucaults und Sigfried Bernfelds, wieder-
holt für eine pädagogische Auseinander-
setzung mit Strafe fruchtbar zu machen. 
Ebenso kann, stellt Richter fest, die Bedeu-
tung des Begriffes je nach Kontext variie-
ren und zugleich „eine logische Konsequenz 
einer Regelüberschreitung“, „eine Methode 
der Verhaltenskontrolle“ oder „ein Instru-
ment zur Wiederherstellung von Gerech-
tigkeit“ sein (S.15). Abhängig vom der 
theoretischen Perspektive und disziplinä-
ren Verortungen, weist der Begriff unter-

schiedliche Bedeutungen für die Pädagogik 
auf. So wird beispielsweise in Anschluss an 
Michel Foucault auf die gesellschaftspoli-
tische Relevanz von „Schule als Diszipli-
nierungsraum“ verwiesen, in der Norma-
lität und Abweichung über Strafpraktiken 
reguliert werden.

Um diese die Wandelbarkeit, Wider-
sprüchlichkeit und Vielgestaltigkeit des 
Begriffes Strafe im Kontext historisch vari-
ierender Macht- und Herrschaftstypen für 
eine Analyse von Wissensbeständen zu 
fassen und gleichzeitig Transformationen 
und Wissensproduktionen des Begriffes 
zu rekonstruieren, wählt Sophia Richter 
eine begriffsgeschichtliche Perspektive in 
Anlehnung an Reinhart Koselleck. Dabei 
fokussiert sie nicht die Chronologie und 
Vollständigkeit des Begriffes im Sinne 
einer „totalen Geschichte“, sondern die 
Transformationen und Brüche von Deu-
tungen im Kontext gesellschaftspolitischer 
Umwandlungen in den Argumentationen 
über geschichtliche Grundbegriffe. Hierzu 
wählt Sophia Richter für ihren Quellen-
korpus zum einen Lexikon- und Hand-
bucheinträge und zum anderen Literatur 
aus erziehungswissenschaftlichen Debat-
ten der letzten 100 Jahre aus, die zunächst 
getrennt analysiert und am Ende der Arbeit 
zusammengeführt werden. Diese Auswahl 
begründet sie damit, dass Lexikoneinträge 
eine diskursformierende Funktion haben, 
die darin besteht, dass sie „Wissen verobjek-
tivieren und zugleich Wissen ausschließen“ 
(S.16). Durch die Auswahl weiterführen-
der erziehungswissenschaftliche Litera-
tur, durch die sie die Debatten über den 
Begriff Strafe rekonstruiert, schließt Rich-
ter an Karin Knorr Cetinas Konzept von 
Wissenskulturen an, die als ein disziplinä-
rer und fachlicher Zuschnitt über ein spe-
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zifisches Wissen zu einer spezifischen Zeit 
als Wissensbestände Rückschlüsse auf die 
Frage, „wie wir wissen, was wir wissen“ (ebd.) 
geben. Im Folgenden werden einige Ergeb-
nisse aus Richters Analyse angesprochen, die 
Grundlage meiner Kritik sind. Zu nennen 
sind hier die Ergebnisse auf der Ebene der 
Analyse der Konjunkturen der Begriffe und 
Begriffsverweise (1), der Ebene der Legiti-
mierungen in den spezifischen Zeiträumen 
(2) sowie der Ebene der Transformationen 
und Brüche (3), um abschließend Richters 
Bearbeitung der Verwunderung über ein 
vermeintliches Verschwinden der Strafe aus 
dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs 
wieder aufzugreifen.

(1) Insgesamt analysiert Richter in ihrer 
Studie 40 Lexika aus dem Kontext der All-
gemeinen Erziehungswissenschaft und 
dazugehörige Begriffsverweise rund um 
„Strafe (Strafe, Bestrafung, Erziehungsstra-
fen, Schulstrafen, pädagogische Maßnah-
men und Ordnungsmaßnahmen), Zucht 
(Zucht, Schulzucht, Züchtigung, körper-
liche Züchtigung) und Disziplin (Diszip-
lin, Disziplinierung, Disziplinprobleme, 
Disziplinschwierigkeit, Schuldisziplin“ 
(S.19) der letzten 100 Jahre. Ihre Feinana-
lyse ergibt, dass es im Laufe der Jahrzehnte 
eine zunehmende Ausdifferenzierung der 
Begriffe gegeben hat, wobei sich inhaltlich 
ab den 1990er Jahren spätestens von Strafe 
als legitimes und notwendiges Erziehungs-
mittel distanziert wird, der Einsatz von Dis-
ziplinarstrafen jedoch hinsichtlich eines 
erwünschten Zustandes der Disziplin (als 
Grundlage gelingenden Unterrichts) weiter-
hin in den Lexikoneinträgen unter ‘Unter-
richtsstörungen’ diskutiert wird.

(2) Auf der Ebene der Legitimierungen 
von Strafe als Erziehungsmittel konstatiert 
Richter, dass sich das Sprechen über Strafe 

ab den 1960er Jahren wesentlich wandelte: 
Wurde die Strafe zuvor als Erziehungsmaß-
nahme in Form einer „Veredelung des Cha-
rakters“ durch vernunftbasierender Schuld-
einsicht (S.109) betrachtet, wandelt sich 
dieses Bild in den 1970er Jahren zu einer 
„Notmaßnahme bei besonderen Erzie-
hungsschwierigkeiten und zu einer Maß-
nahme der Aufrechterhaltung von Diszip-
lin“ (S.139), die sich ab den 1990er Jahren 
in den Aussagen der Lexikaanalyse finden 
lassen. Ein wesentlicher Bruch in der Legi-
timierungsweise findet sich zum Ende der 
1960er Jahre: Hier steht „nicht mehr die 
Auseinandersetzung mit der Strafe und der 
Frage, inwieweit diese als pädagogisch zu 
legitimieren ist, sondern die Frage nach dem 
Pädagogischen und der sich daraus herlei-
tenden Legitimierung von Strafe“ (S.111) 
im Zentrum erziehungswissenschaftlicher 
Debatten.

(3) Auf der Ebene der Transformatio-
nen und Brüche fasst Richter zusammen: 
Durch die Ergebnisse der Analyse der Ver-
weisungszusammenhänge wird deutlich, 
dass der Begriff im Laufe der Jahrzehnte 
einem Wandel „von Strafe als Erziehung 
über Strafe und Erziehung hin zu Disziplin 
und Erziehung bis zur Disziplin als Ergeb-
nis von Erziehung“ (164) unterliegt. Diese 
Wandlungsprozesse sind im Kontext politi-
scher und kultureller Strömungen zu sehen, 
von denen reformpädagogische Konzepte 
einiger Teile der 1968er Bewegung oder 
die Kinderladenbewegung insbesondere 
für Transformationsprozesse in den 1970er 
Jahren benannt werden. Diese kulturellen 
(Widerstands-) Bewegungen sind maßgeb-
lich durch ihre Kritik an dem herrschenden 
System und an der Erziehung als Instrument 
des Herrschaftssystems beteiligt, was sich 
in Brüchen der Begriffsbedeutung wider-
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spiegelt. Aktuell findet eher eine Auseinan-
dersetzung mit dem Begriff der Disziplin 
statt, der, wie Sophia Richter in ihrer Ana-
lyse unter Einbezug weiterer Quellen wie 
Zeitschriften, Ratgebern, und erziehungs-
wissenschaftlicher Literatur herausarbei-
tet, Strafdiskurse abgelöst hat und nun im 
Kontext von Abweichung von der Diszip-
lin (sog. Problemschüler_innen) diskutiert 
werde (S.156).

Richters Historisierung des Problems 
des Verhältnisses zwischen Strafe und Erzie-
hung holt die lange Geschichte und einzelne 
Konjunkturen und Transformationen von 
Begriff und Praktiken “pädagogischer Stra-
fen“ aus den toten Winkel wissenschaftli-
cher und praktischer Reflexion. Trotz der 
Reflexionsgewinne, die sich mit Richters 
Studie für erziehungswissenschaftliche 
und sozialwissenschaftliche Diskurse erge-
ben, sollen zwei Punkte kritisch angemerkt 
werden:

1. Da Richter den Kontext Schule im 
Blick hat, die Begriffe Strafe und Disziplin 
in den pädagogischen Lexika jedoch nicht 
ausschließlich auf das Feld der Schule, son-
dern durchaus auch auf andere erzieheri-
sche Kontexte wie bspw. der Familie oder 
der Heimerziehung verweisen, ergibt sich 
hin und wieder ein Kontextualisierungspro-
blem. Dies zeigt sich im Verlauf der Arbeit 
wiederkehrend, wenn von „pädagogischen 
Strafen“ gesprochen wird: Es bleibt zu fra-
gen, auf was sich in den jeweiligen Kapiteln 
das Adjektiv „pädagogisch“ bezieht. Aus-
schließlich der schulische Kontext würde 
in Anbetracht einer fehlenden sozialhisto-
rischen Rekonstruktion des Wandels der 
Organisation und Struktur von der Insti-
tution Schule verwundern, bestimmt dieser 
doch maßgeblich die Praktiken aber auch 
die Bedingungen des Sprechens über Strafe, 

Disziplin und Erziehung im Kontext der der 
Wissensproduktion selbst.

2. Richter schließt aus ihrer Analyse: 
Man könne ab den 1970er Jahren nicht von 
einem Verschwinden der Strafe sprechen, 
„sondern von einer Transformation der 
Strafe. Das, was zuvor unter dem Begriff der 
Strafe geführt wurde, wird seit den 1970er 
Jahren zunehmend unter dem Begriff der 
Disziplin geführt. Während die Strafe im 
Verlauf der 1970er Jahre aus dem pädago-
gischem Raum verdrängt wurde, hielt die 
Disziplin Einzug in den pädagogischen 
Raum“ (S. 149). Ähnlich wie bei meiner ers-
ten Anmerkung taucht auch hier die Frage 
der Kontextualisierung auf: Es bleibt zu fra-
gen, wie der „pädagogische Raum“ zu den 
spezifischen Zeiten definiert ist, was beim 
Lesen nicht immer offensichtlich wird, da 
der schulische Kontext oft verlassen wird. 
Zudem wäre es auch hier wichtig, zwischen 
der Disziplin als einen im foucaultschen 
Sinne spezifischen Machttypus und Diszi-
plin als Herrschaftstechnik in staatlich orga-
nisierten Erziehungseinrichtungen zu unter-
scheiden, Richter benennt im Verlauf ihrer 
Analyse zwar Diskurse, die sich mit Diszi-
plin und Strafe als Herrschaftstechnik eines 
erziehendes Staates auseinandersetzen, doch 
bleibt die Rückführung zu schulischen Dis-
kursen etwas implizit. Zu nennen wäre hier 
beispielsweise Richters kurze Darstellung 
des Diskurses über das Jugendstrafrecht, in 
der sie auch die erzieherische Funktion des 
Strafrechts sowie die Justierung der Rolle der 
sozialpädagogischen Hilfe im Kontext staat-
licher Strafe aufgreift. Themen wie Resozi-
alisierung, Delinquenz und Punitivität des 
Strafsystems, aber auch der dazu gehörigen 
Institutionen werden benannt und kurz eine 
kritische Forschungsperspektive der Sozia-
len Arbeit oder der Kritischen Kriminolo-
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gie hinsichtlich machttheoretischer Fragen 
des Ein- und Ausschlusses von Menschen 
durch staatlich organisierte Bestrafung und 
Disziplinierung durch verschiedene Institu-
tionen, angeschnitten (hierzu Cremer-Schä-
fer/Steinert 2000). Gleichwohl bleibt dieser 
Diskurs im weiteren Verlauf ihrer Arbeit, 
insbesondere wenn es um die Frage Strafen 
in der Institution Schule geht, verkürzt, so 
dass dabei die vor allem in der Sozialpäd-
agogik geführten Debatten in Anschluss 
an Erving Goffmans Studien zur „totalen 
Institution“ und Michel Foucaults Unter-
scheidung der Herrschaftstechniken Strafe 
und Disziplinierung etwas ungenutzt blei-
ben. Durch die Einschränkung des Analy-
sematerials auf erziehungswissenschaftliche 
Debatten und Literatur im Kontext Schule, 
werden beispielsweise Auseinandersetzun-
gen zum Wandel der Kontrollformen von 
Disziplinargesellschaften zu Kontrollge-
sellschaften in kapitalistisch organisierten 
Gesellschaften im Zusammenhang mit der 
Transformation von Wohlfahrtsstaatlichkeit 
zum Neoliberalismus, zwar benannt, bleiben 
im weiteren Verlauf der Analyse im Kontext 
der Frage nach der Transformation pädago-
gischer Strafen und der Rolle der Institu-
tion Schule implizit. Analysen der Schule, 
die als Institution eine spezifische Form der 
Disziplin und ein sich wandelndes Verhält-
nis zwischen Individuum und Gesellschaft 
verkörpert und dabei die eigenen Produkti-
onsbedingungen in den Blick nimmt, sind 
daher weiter denkbar und anschlussfähig. 
Die Studie von Sophia Richter kann dabei 
zum aktuellen Anstoß genommen werden, 
institutionelle Rahmenbedingungen von 
Erziehung und Bildung durch machtkriti-
sche Perspektiven und Forschungsansätze 
zu reflektieren. Durch einen kritischen Blick 
auf die Legitimierungsweisen pädagogischer 

Konzepte von Kindheit und Jugend oder 
auf Ideen über das erzieherische Verhältnis, 
könnte dann die eigene (theoretische) Ver-
wobenheit in die (Re-) Produktion gegen-
wärtiger und vergangener machtunsensibler 
Praktiken als Möglichkeit für die Pädago-
gik genommen werden, erneut über das Ver-
hältnis von Strafe, Erziehung und Macht 
zu reflektieren. Wie die Studie von Sophia 
Richter zeigt, kann Begriffsgeschichte dabei 
zur Impulsgeberin der weiteren Bearbeitung 
dringender (erziehungswissenschaftlicher) 
Fragestellungen zum Thema „Wozu ist die 
Schule da?“ im Kontext spezifischer Wis-
sensproduktionen – und Kulturen werden.
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